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Grobe Missstände bei Marktkommunikation in Supermärkten
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A. DIE PROBLEMLAGE

1. Schöne neue Arbeitswelt ? 

Die Rahmenbedingungen von Erwerbsarbeit haben sich beginnend mit den 1990ern massiv verändert. Die seitens der jeweils an der Macht befindlichen Regierungskoalitionen betriebene Flexibilisierung des Arbeitsrechtes schuf die Möglichkeit für neue, billigere Arbeitsverhältnisse mit geringerem arbeits- und sozialrechtlichem Schutz. So entstanden unter Mitwirkung der Sozialpartner und damit der Gewerkschaften sogenannte atypische Beschäftigungsformen wie die geringfügige Beschäftigung, Freie Dienstverträge oder Werkverträge. 
Die wirtschaftliche Globalisierung und die dadurch drohende Gefahr der Abwanderung von Produktionsstätten in Billiglohnländer wurden als Rechtfertigung für die Notwendigkeit dieser Entwicklung benutzt. Allerdings ist heute klar: es waren nicht die Arbeitsverhältnisse der FabriksarbeiterInnen, die von dieser neuen Methode des Lohn- und Sozialdumpings hauptsächlich betroffen waren. Vielmehr finden die atypischen Beschäftigungsformen vorwiegend im keinesfalls von Abwanderung bedrohten Dienstleistungsbereich ihre Anwendung und führen für die dort Beschäftigten immer häufiger zu äußerst prekären Arbeits- und Lebensbedingungen.  
· Etwa eine halbe Million Beschäftigte (von 3,4 Millionen) sind heute nicht mehr im Standardarbeitsverhältnis beschäftigt. 

· 8% aller unselbstständig Beschäftigten (davon 2/3 Frauen) sind geringfügig beschäftigt. Ihre Anzahl hat sich seit 1996 von 148.278 auf 288.194 (2009) so gut wie verdoppelt. 
· Ca. 2%  aller Erwerbstätigen sind Freie DienstnehmerInnen, der Zuwachs betrug von 14.699 (1996) auf 24.129 (2009). 

· Die Zahl der „Neuen Selbstständigen“ (Werkverträge ohne Gewerbeschein) ist von 21.056 (2000) auf 40.600 (2009) gewachsen. Da nicht alle Honorarnoten gemeldet werden, ist von einer wesentlich höheren Dunkelziffer auszugehen. 
Gemäß Schätzungen und Berichten hat sich – neben der legalen Anwendung – auch der Missbrauch dieser neuen Beschäftigungstitel stark verbreitet. Die GPA-djp geht davon aus, dass beispielsweise 75% aller Freien Dienstverhältnisse Umgehungsverhältnisse sind. D.h. die Rahmenbedingungen der Leistungserbringung entsprechen eigentlich der von klassisch unselbstständiger Arbeit, trotzdem wird „nur“ ein billigerer Freier Dienstvertrag abgeschlossen. Umgehungen sind schwer nachzuweisen, Betroffene müssten klagen. Diese verfügen aber oft über wenig Information und keine Interessenvertretung. 
2. Betroffene zahlen einen hohen Preis 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass ArbeitnehmerInnen kaum gerne eine atypische Beschäftigungsform wählen. Das von Wirtschaft und Teilen der Politik erzeugte positive Bild einer selbstbestimmten, kreativen, flexiblen Arbeits- und Lebenssituation entspricht nicht der Realität. Nur wenige Junge ohne Versorgungspflichten kommen mit diesem Arbeits- und Lebensmodell zurecht. Aber es sind eben hauptsächlich in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen wie Frauen nach der Karenz, MigrantInnen und gering Qualifizierte, die atypisch arbeiten müssen. In letzter Zeit nimmt aber auch bereits die Zahl an höher Qualifizierten (AkademikerInnen) zu, die unfreiwillig unter solchen Bedingungen erwerbstätig sind. 
Sie alle arbeiten prekär atypisch, weil es für sie keine anderen Alternativen gibt. Studien zufolge, können ca. ein Drittel der in Österreich erwerbsfähigen Personen nicht mehr richtig und dauerhaft am Arbeitsmarkt Fuß fassen. Sie haben anders als klassisch unselbstständig Beschäftigte keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld, Pensionsbeiträge, bezahlten Urlaub, Krankengeld, 13. und 14. Gehalt, von Sicherheit und klaren Perspektiven ganz zu schweigen. 
3. Immer mehr prekäre Beschäftigung in immer mehr Branchen - Beispiel Marktkommunikation 
Besonderer „Beliebtheit“ seitens der Arbeitgeber erfreuen sich atypische Beschäftigungen in den klassischen Niedriglohnsektoren, wie dem Handel, dem Gastgewerbe und Tourismus, der Baubranche, dem Transportwesen, bei Sicherheitsdiensten, Postdiensten, in der Pflege und generell „ausgelagerten“ Bereichen. Aber auch im hochqualifizierten Bereich, wie den Medien, den kreativen Industrien sowie Wissenschaft und Forschung sind atypische Beschäftigungsformen immer stärker verbreitet. 
Ein Unternehmen klagt an. 
Das konkrete Fallbeispiel: Ein neues Unternehmen versuchte im Bereich Marktkommunikation in Österreich Fuß zu fassen und nahm seine compliance-Richtlinien zum Thema „Soziale Verantwortung“ (CSR) ernst. Dazu gehört es, das österreichische Arbeitsrecht strikt einzuhalten. Aber genau das machte das Unternehmen gegenüber der Konkurrenz chancenlos. Denn offensichtlich findet in der gesamten Branche eine systematische Umgehung von Arbeitsrecht statt. Kaum jemand wird ordnungsgemäß angestellt, obwohl Charakter und Natur der Tätigkeit dies verlangen würden. Konkurrenzfähig werden Marktteilnehmer also nur mit konsequenten, das Arbeitsrecht umgehendem Lohn- und Sozialdumping – ein Skandal!
Die Praxis 

Etwa 200 Agenturen beschäftigen rund 20.000 Personen auf Basis von Werkverträgen oder als geringfügig Beschäftigte, die wiederum im Auftrag bekannter Unternehmen wie Nespresso, Coca-Cola, Telekom Austria, Orange oder Rewe Produkte bewerben (etwa Verteilaktionen, Verkostungen). Aber auch klassische Tätigkeiten im Handel wie etwa Verkauf oder Regalschlichtungen übernehmen bei diesen Agenturen Beschäftigte. 
Die Umgehung

1) WerkvertragsnehmerInnen: Die Entlohnung dieser Beschäftigten erfolgt auf Basis von Honorarnoten und beträgt - weit unterbezahlt für Selbstständige - zwischen 8 und 10 Euro in der Stunde. Beschäftigte werden rechtlich als Selbstständige eingestuft, obwohl ihre Tätigkeiten den Kriterien einer unselbstständigen Beschäftigung entsprechen (fixe Arbeitszeiten, Arbeitsorte, persönliche Leistungserbringung). Viele von ihnen melden sich nicht bei der Sozialversicherung an, teils mangels Wissen und teils aus Not, weil sie sich die Beiträge nicht leisten können. 

2) Geringfügige Beschäftigung: Häufig werden Beschäftigte nur geringfügig angestellt (3.454 Beschäftigte, etwa 15% aller Beschäftigten der Branche). Berichten zufolge arbeiten die Betroffenen aber deutlich über die vertraglich definierte Leistung hinaus. Für diese „Mehrarbeit“ werden sie “bar auf die Hand“ bezahlt oder legen Spesenabrechnungen. 
3) Abrechnungen im Ausland: Die Abwicklung der Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere der Honorarnoten erfolgt oft über speziell hierfür im Ausland gegründete „Scheinfirmen“, um eine mögliche Finanz- bzw. Gebietskrankenkassenprüfung zu verhindern. 
Die Folgen: ein hoher Preis für die Gesellschaft durch die Unterwanderung des Solidarsystems  

1) Umgehung von KV-Löhnen (Lohndumping): die Stundenlöhne auf Honorarbasis sind viel zu niedrig, Beschäftigte können sie nur deswegen akzeptieren, weil sie durch die Nicht-Deklarierung keine Steuern und Versicherungsbeiträge zahlen. Sie werden trotz ehrlicher Arbeit aus wirtschaftlicher Not in die Illegalität gezwungen.
2)   Hinterziehung von Steuern und Abgaben:  Steuern wie die Kommunalsteuer, Einkommenssteuer sowie Abgaben im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes werden hinterzogen, was finanzstrafrechtlich und budgetpolitisch relevant ist. Schätzungen zufolge werden alleine im Bereich der Marktkommunikation Steuerbeträge im Ausmaß von € 100 Millionen pro Jahr hinterzogen.
3) Sozialbetrug, Verlust von Sozialversicherungsbeiträgen: Durch die praktizierten Umgehungen gehen Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe verloren. Es erfolgen trotz Erwerbstätigkeit keine Beitragszahlungen, Leistungen werden aber durchaus in Anspruch genommen, etwa durch Mitversicherung beim Partner. 
4. Anfragen bestätigen Missstände

Drei an die zuständigen Ministerien eingebrachte Anfragen haben im Wesentlichen ergeben, dass dort diese Missstände mittlerweile bekannt sind. Es gibt darüber hinaus ein wachsendes Bewusstsein für die Tatsache, dass ähnliche Situationen auch in zahlreichen anderen Branchen zu beobachten sind. Außer verstärkte Kontrollen wurden aber keine konkreten Maßnahmen dagegen in Aussicht gestellt. Von den im Regierungsprogramm angeführten und von BM Hundstorfer regelmäßig angekündigten „Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping“ ist weiter keine Spur. 

B. Grüne Offensive gegen Lohn- und Sozialdumping 

Atypische Beschäftigung führt in der Regel zu prekären Arbeits- und Lebenssituationen. Für uns GRÜNE stellen sie eine inakzeptable, wenn auch legalisierte Form von Lohn- und Sozialdumping dar. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass atypische Beschäftigungsformen häufig widerrechtlich angewendet werden. Beide Konsequenzen dieser Beschäftigungsarten werden von uns abgelehnt. Wir verlangen faire Beschäftigungsbedingungen für alle Erwerbstätigen und fordern deshalb eine Offensive gegen Lohn- und Sozialdumping. Dazu sind neue gesetzliche Regelungen ebenso notwendig wie verstärkte Kontrollen und schärfere Sanktionen bei Verstößen. 
1) Klare Verhältnisse und Gerechtigkeit im Arbeitsrecht 
Flexibilität darf nicht auf Kosten von Arbeitsrecht und sozialer Sicherheit gehen! Beschäftigungsformen wie Freie Dienstverträge, Werkverträge oder geringfügige Beschäftigung haben ein großes Einfallstor für Missbrauch geschaffen. Freie DienstnehmerInnen und viele WerkvertragsnehmerInnen befinden sich rechtlich im Graubereich zwischen selbstständiger und unselbstständiger Beschäftigung und das macht diese Beschäftigungstitel besonders missbrauchsanfällig.
Wir fordern daher: 
· Vollen Versicherungsschutz (Kranken-, Pensions-, Arbeitslosen und Unfallversicherung)  für alle unselbstständigen Arbeitsverhältnisse, insbesondere der jetzt geringfügigen Beschäftigungen.
· Abschaffung des Freien Dienstvertrages

· Eine Reform des ArbeitnehmerInnenbegriffes mit besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von einem Auftrag- bzw. Arbeitgeber und der klareren Abgrenzung zu selbstständiger Arbeit. 

· Ein Mindestlohngesetz, um Lücken im Kollektivvertrags-System zu schließen und Lohndumping zu verhindern. 

· Einführung eines Verbandklagerechtes im Arbeits- und Sozialrecht. Damit auch Interessensvertretungen der ArbeitnehmerInnen klagen können, nicht nur die Betroffenen selbst. 

2. Engagiertes Vorgehen gegen Missstände 

Dazu braucht es:

· Eine Reform und personelle Aufstockung der zuständigen Kontrollbehörden. Dabei ist wesentlich, dass Kontrollen (im Schnitt alle 4-5 Jahre)  innerhalb der Verjährungsfristen (3 Jahre) stattfinden können und auch Mindestlöhne kontrolliert werden, was bisher nicht vorgesehen ist. 
· Die Einführung einer Mitteilungspflicht, die beinhaltet, dass Informationen über festgestellte Übertretungen und Umgehungen des ASVG und der Mindestlohnregelungen von den Prüfstellen direkt an die Interessensvertretung der ArbeitnehmerInnen (AK und ÖGB), sowie etwaige vorhandene BetriebsrätInnen und die betroffenen Beschäftigten weitergeleitet werden. 
· Schärfere Sanktionen: Die Strafen bei verwaltungsrechtlichen Übertretungen des ASVG sind deutlich anzuheben und die Verjährungsfristen für Strafen zu erhöhen. (In Deutschland können bei Nichteinhaltung von Mindestlohnbestimmungen Geldbußen bis zur Höhe von 500 000 Euro verhängt werden.)
· Einführung eines Verwaltungsstraftatbestandes „Sozialbetrug“ für systematische Umgehung von Sozialversicherungsbeiträgen, bei krasser Minderentlohnung bzw. Ausbeutung.
· Verbesserung der AuftraggeberInnen-Haftung und Ausweitung auf andere Branchen. z.B: Möglichkeit der Verhängung einer Verwaltungsstrafe gegen den Generalunternehmer bzw. Beschäftiger. Gerade bei Vergabe öffentlicher Aufträge und Förderungen ist vor allem hinsichtlich der Lohn- und Arbeitsbedingungen mehr Transparenz zu gewährleisten. 
Dieses Forderungspaket wird als Antrag an den Nationalrat am 16. Juni eingebracht werden. 
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